Marktgemeinde Millstatt

Gemeindeamt

Millstatt, am 10. Juli 2007
V E R O R D N U N G

Des Gemeinderates der Marktgemeinde Millstatt, vom 04. März 2005, Zl.031-3-textl. BBP/2005, mit welcher der Bebauungsplan für das gesamte Gemeindegebiet der Marktgemeinde Millstatt erlassen wird.

Änderung des Gemeinderates der Marktgemeinde Millstatt, vom 02. Mai 2007, Zl.031-3-textl. BBP/2007 (§ 9 Dachform, Absatz 1, letzter Satz).

Ergänzungen des Gemeinderates der Marktgemeinde Millstatt, vom 10. Juli 2007, Zl. 031-3-textl. BBP/2007 (§ 5 Geschosszahlen, Ergänzung des Absatzes 6 und § 9 Dachform, Ergänzung des Absatzes 3).
Aufgrund der §§ 24, 25 und 26 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995, K-GplG 1995, LGBl.Nr.23/1995, idgF, wird verordnet:

Textlicher Bebauungsplan

§ 1

Wirkungsbereich

Die Verordnung ist für alle im Flächenwidmungsplan als Bauland ausgewiesenen Flächen, mit Ausnahme jener Gebiete, für welche ein rechtskräftiger Teilbebauungsplan besteht, wirksam.

§ 2

Mindestgröße von Baugrundstücken

(1)
Die Mindestgröße eines Baugrundstückes wird

a) bei offener und halboffener Bebauung mit 500 m2

b) bei geschlossener Bebauung mit 300 m2

festgelegt.

(2)
Ausgenommen von dieser Regelung sind geteilte Grundstücke, sowie Bestandsgrundstücke.

(3)
Für die Errichtung von Garagen wird keine Mindestgröße von Baugrundstücken gefordert.

§ 3

Bauliche Ausnutzung der Baugrundstücke

(1)
Die bauliche Ausnutzung (Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Grundstücksgröße) der Baugrundstücke in Baugebieten mit offener und halboffener Bebauung, wird entsprechend dem Ausmaß nach § 2 Abs. 1 lit. a

a)  
in Wohn- und Kurgebieten mit einem Nutzungsfaktor von
0,1 bis 0,6

b)  
in Dorfgebieten mit einem Nutzungsfaktor von

0,1 bis 0,5 und

c)  
in Geschäftsgebieten mit einem Nutzungsfaktor bis 

0,6 des einzelnen

Baugrundstückes festgelegt.

d) 
In Bauland-Kurgebiet wird für Hotelbauten die bauliche Ausnutzung mit 1,85 des einzelnen Baugrundstückes festgelegt.

 (2)
Die bauliche Ausnutzung in Baugebieten mit geschlossener Bebauung in Millstatt wird entsprechend dem Ausmaß nach § 2 lit. b) mit einem Nutzungsfaktor bis 1,0 festgelegt, für Hotels und sozialen Wohnbau bis 1,85.


Die bauliche Ausnutzung in Baugebieten mit geschlossener Bebauung in Obermillstatt wird entsprechend dem Ausmaß nach § 2 lit. b) mit einem Nutzungsfaktor bis 1,0 festgelegt.

(3)
Der Ausbau bestehender Dachgeschosse ist bei der baulichen Ausnutzung nicht einzurechnen, wenn die äußere Form der Dachhaut (Neigung und Höhe) nicht verändert wird. Ausnahmen sollen lediglich Belichtungsöffnungen bilden.

(4)
Im Gewerbegebiet sowie für Wirtschaftsgebäude von landwirtschaftlichen Betrieben, werden keine Ausnutzungsziffern festgelegt. Die bauliche  Ausnutzung ist in dem Rahmen zulässig, als

(a) 
auf dem Baugrundstück ausreichender Raum für die Abwicklung des innerbe- trieblichen Verkehrs frei bleibt und 

(b) 
die Schaffung der erforderlichen Abstellplätze für betriebseigene Fahrzeuge, Kundenfahrzeuge und Kraftfahrzeuge für Betriebsangehörige gewährleistet ist.

(5)
Die bauliche Höchstausnutzung darf nur dann erfolgen, wenn auch die Be-stimmungen des § 6 und § 8 Abs.1 erfüllt sind.

(6)
In Fällen, in denen die bauliche Ausnutzung von Grundstücken, die bereits bebaut sind, gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung schon überschritten ist, sind nur Umbauten und Verbesserungen im Inneren von Gebäuden zulässig.

§ 4

Bebauungsweise

(1)
Für alle als Bauland gewidmeten Flächen wird - abgesehen von Fällen des Abs. 2 und 3 - die offene und halboffene Bebauungsweise festgelegt.

(2)
Für die alten Ortskerne der Ortschaften Millstatt und Obermillstatt, welche als Gebiet schon derzeit eine geschlossene Bebauung aufweisen, ist die geschlossene Bebauungsweise (Planskizze rote Färbelung) möglich, außerdem ist auch eine offene und halboffene Bebauung nach Beurteilung des Ortsbildes möglich.

(3) Für bestimmte Flächen der Ortschaft Millstatt wird die halboffene Bebauungsweise bestimmt (Planskizze blaue Färbelung). Außerdem wird für das gesamte Gemeindegebiet bei Errichtung von Doppelwohnhäusern die halboffene Bebauungsweise möglich.

§ 5

Geschosszahl

(1)
Die Geschosszahl von Wohn- und Bürogebäuden, Pensionen udgl., wird in allen als Bauland gewidmeten Gebieten, mit Ausnahme der unter Abs. 2 ,3 ,4 und 5 angeführten, mit mindestens zwei und maximal drei Geschossen festgelegt. Zusätzlich dazu kann das Dachgeschoss ausgebaut werden.
(2)
Eine bis viergeschossige Bebauung mit zusätzlichem Dachgeschoss wird für Hotels und jene Bauareale festgelegt, auf denen bereits mehr als dreigeschossige Gebäude bestehen.

(3) 
Gebäude mit einem Vollgeschoss und einem ausgebauten Dachgeschoss mit einer Dachneigung von mind. 40 Grad, ohne Errichtung eines Kniestockes, sind als zweigeschossige Gebäude zu behandeln.

(4)
Für jene Gebiete, für welche bereits zeichnerische Teilbebauungspläne bestehen oder künftig erlassen werden, gelten ab deren Rechtskraft die darin festgelegten  Geschosszahlen.

(5) Für kleinere Zubauten und Nebengebäude, Garagen, Wirtschaftsgebäude usw., wird eine eingeschossige Bebauungsweise gestattet.

(6)
Die Geschosszahl von Wohngebäuden wird in allen als Bauland gewidmeten Gebieten mit einem Geschoss möglich, wenn die Ortsbildpflegekommission (OPK) ein positives Gutachten abgibt.
§ 6

Ausmaß der Verkehrsflächen

 (1)
Die geforderten PKW-Abstellplätze sind auf dem jeweiligen Baugrundstück oder in dessen Nähe auf eigenem Grund oder bei Baurechtsbauten auf einem entsprechendem Grundstück für die Dauer des Baurechtsvertrages anzulegen.

An PKW-Abstellflächen werden gefordert:

(a)
bei Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern ist unter Zugrundelegung der Gesamt- wohnnutzfläche je 50 m2 ein PKW-Stellplatz,
(b)
bei Fremdenbeherbergungsbetrieben pro Gästezimmer bzw. je Ferienwohnung ein PKW-Stellplatz,

c) 
bei Gaststätten, Cafes und ähnlichen Betrieben usw. ist für je 20m²  Gastraum und Gastgartenfläche ein PKW-Stellplatz, 

(d)
bei Geschäften udgl. ist für je 30 m2 Geschäfts-, Büro- und Werkstättenfläche (ohne Lagerräume und Treppen) ein PKW-Abstellplatz und 

(e)
pro Tennis- und Squashplatz sind 3 PKW-Abstellplätze nachzuweisen.

(2)
Sollten in geschlossenen Baugebieten im Falle von Umbauten von Altbauten für Gasträume sowie Anlage von Gastgartenflächen in Gaststättenbetrieben usw. für Geschäfts-, Büro- und Werkstättenflächen sowie für Wohnungen nicht die erforderlichen Parkplätze und Abstellflächen nachgewiesen werden können, ist für jeden fehlenden PKW-Abstellplatz ein vom Gemeinderat festzulegender Beitrag als Ersatzgebühr zu entrichten.

(3) 
Im übrigen sind bei Altbauten im Falle von Erweiterungen und Änderungen des Verwendungszweckes von Räumlichkeiten die dadurch erforderlichen zusätzlichen Abstellplätze nachzuweisen. Der Altbestand ist für die Berechnung nicht heranzuziehen. Als Altbestand gelten alle Bauten, welche vor dem Jahre 1972 errichtet wurden.

(4)
Für Fremdenverkehrsbetriebe, bei welchen Gasträume nur für die eigenen Gäste vorgesehen sind, wird die zusätzliche Forderung von Parkplätzen für je  20 m² Gastraumfläche nicht gestellt. Sinngemäß wird bei gemischt geführten Betrieben die Forderung von Parkplätzen nur anteilsmäßig erhoben.

(5)
Die Abstellplätze sind optisch entsprechend zu kennzeichnen.

(6)
Der Baubehörde ist mit dem Ansuchen um Baubewilligung ein Plan im Maßstab 1 : 100 vorzulegen, auf dem die Abstellflächen maßstabsgerecht eingezeichnet sind. Die Größe eines Abstellplatzes für einen PKW ist mit mind. 2.5o x 5.oo m zu bemessen.

(7)
Die Festlegung der Anzahl der Abstellflächen für PKW`s hat im Falle von Neu-, Zu- und Umbauten, sowie bei Änderung des Verwendungszweckes von Räumen, mit dem Baubewilligungsbescheid zu erfolgen.
(8)
Die Breite von Straßen wird bei möglichen Neuerschließungen von

(a)
maximal fünf Baugrundstücken mit 5,00 m, zuzüglich der eventuell erforderlichen Böschungen, Ausweichen und Umkehrplätze,

(b)
von mehr als 5 Baugrundstücken mit 6,00 m zuzüglich der eventuell erforderlichen Böschungen, Ausweichen und Umkehrplätze festgelegt.

§ 7

Baulinien

(1)
Die Baulinien entlang öffentlicher Straßen sind anlässlich der Baubewilligung in jedem Einzelfall festzusetzen.

(2)
Die seitlichen Baulinien werden wie folgt festgelegt:

a) 
Bei offener Bebauungsweise für alle Gebäude mit einem Abstand im Ausmaß der halben Traufenhöhe bzw. der halben Firsthöhe (Giebelseiten),  jedoch mit mind. 3,00 m bis zur Nachbargrundstücksgrenze.

b) 
Für nicht der Bewohnung dienende Zubauten und Nebengebäude mit einem Ab-stand im Ausmaß der halben Traufenhöhe bzw. der halben Firsthöhe (Giebelseiten). Ausgenommen von der Abstandsregelung sind tiefgeschossige Zubauten, deren Deckenoberkanten im Niveau der Aufschließungsstraße liegen.

(3)
Die Baulinien für Garagen und Einfahrtstore, welche eine direkte Zufahrt im rechten Winkel zu einer öffentlichen Verkehrsfläche aufweisen, werden mit einem Abstand von 6,00 m vom Fahrbahnrand festgelegt.

(4)
(1)
Die sich aus § 7 ergebende Tiefe von Abstandsflächen ist zu verringen, wenn in einem vorhandenen Baubestand bereits Abstände verwirklicht sind, die von den Bestimmungen des § 7 abweichen, Interessen  der Sicherheit nicht entgegenstehen und insgesamt ein den öffentlichen Interessen zumindest in gleicher Weise wie bisher entsprechender Zustand beibehalten wird.


(2)
Die Tiefe der Abstandsflächen ist überdies zu verringern, wenn das Vorhaben, obwohl es der Größe und Form des Grundstückes angepasst ist, ohne Verringerung der Tiefe der Abstandsflächen nicht errichtet werden könnte und wenn

a) 
im Hinblick auf die Lage und Form des Grundstückes sowie eine zweck- mäßige Bebauung und den Verwendungszweck des Gebäudes keine Interessen der Gesundheit oder der Sicherheit oder des Schutzes des Ortsbildes verletzt werden,

b) 
bei auf dem eigenen oder auf benachbarten Grundstücken bestehenden sowie auf dem eigenen Grundstück zu errichtenden Gebäuden, die Aufenthaltsräumen enthalten, ein Lichteinfall im Sinne des § 48 Abs. 1   K-BO erster und zweiter Satz nicht verhindert wird, 

c) 
eine der Größe und Form von unbebauten benachbarten Grundstücken entsprechende Errichtung von Gebäuden bei Einhaltung der sich aus § 7 ergebenden Abstände nicht verhindert wird und

d) 
eine nach einem Teilbebauungsplan mögliche Verbauung von unbebauten Nachbargrundstücken bei Einhaltung der sich aus § 7 ergebenden Abstände nicht verhindert wird. 

§ 8

Grünanlagen

(1) Alle Flächen, die nicht für Gebäude, Verkehrsflächen oder Parkplätze genutzt werden, sind zu begrünen bzw. gärtnerisch zu gestalten, mindestens jedoch 10% der Grundstücksfläche.

§ 9

Dachform

(1)
Die Haupt- und Nebengebäude haben im Bereich der geschlossenen Be- bauungsweise (Planskizze rote Färbelung) Dächer mit einem Neigungswinkel von mind. 22 Grad zu erhalten. Als ortsübliche Dächer sind vorgesehen: Satteldächer, Walmdächer, Kärntner Schopfdächer, Krüppelwalmdächer. Flachdächer dürfen nur bei Tankstellen, Carports und bei kleinen Anbauten an Hauptgebäuden errichtet werden (Ausmaß: 20% von der Brutto-EG-Grundfläche), wenn diese als begehbare Terrassen ausgebildet werden. Außerdem können in besonders gelagerten Fällen für eingeschossige Objekte (wie z.B. Umspann- und Pumpenstationen) dann Flachdächer bewilligt werden, wenn mindestens eine Traufenseite unter Flur zu liegen kommt. In allen Fällen ist jedoch auf das Ortsbild weitgehend Rücksicht zu nehmen. Die Ausbildung von Pult- und Flachdächern bei freistehenden Gebäuden, ausgenommen Carports und Garagen ist nicht gestattet, bei kleineren Anbauten ist die Ausführung von Pultdächern möglich.
(2)
Im übrigen Gemeindegebiet sind neben den in Absatz 1 angeführten üblichen Dachformen auch Pult- und Flachdächer möglich. Auf das Ortsbild ist  Rücksicht zu nehmen, im Falle von Auffassungsunterschieden ist ein Gutachten der Ortsbildpflegekommission anzufordern.

(3)
Die Ausführung von Flach- oder Pultdächern im geschlossenen Baugebiet ist nach einem positiven Gutachten durch die Ortsbildpflegekommission (OPK) zulässig.

§ 10

Material und Farbe der Dachhaut

Im Bereich der geschlossenen Bebauungsweise ist die Dachhaut generell in kleinformatigem Hartmaterial herzustellen, Ausnahmen können nur in besonders gelagerten Fällen (wie z.B. Schindeldächer, Dächer historischer Bauwerke und Türme) von der Baubehörde gestattet werden.

In den geschlossenen Ortschaften und Siedlungen des Gemeindegebietes sowie bei historischen und landwirtschaftlichen Bauwerken ist eine Kleinschuppendeckung zwingend vorgeschrieben, ausgenommen sind Pult- und Flachdächer. In allen Baugebieten ist die Farbe des Deckungsmateriales den bestehenden Objekten anzupassen.

§ 11

Farbe und Gestaltung der Fassaden

Im Gemeindegebiet hat sich die Fassadengestaltung und Färbelung den vorhandenen Bausubstanzen anzupassen.

(1) 
Geschäfts- und Betriebsaufschriften sind jeweils künstlerisch zu gestalten, dürfen nur eine maximale Buchstabenhöhe von 50 cm aufweisen und müssen parallel zur Außenwand des Gebäudes wie folgt angebracht werden:

(a) 
Geschäftsaufschriften unmittelbar oberhalb des jeweiligen ebenerdigen Geschäftslokales oder an den diesen vorgelagerten Markisen;

(b) 
Betriebsaufschriften von Fremdenverkehrsbetrieben außerdem an ebenerdigen Dachvorbauten zu den Haupteingängen oder Durchgängen oder zwischen den Fensterreihen, jedoch höchstens unterhalb der obersten Fensterreihe.

(2)
Untersagt ist die Anbringung von Geschäfts- und Betriebsaufschriften im  Bereich des Daches, armförmig oder im rechten Winkel zu den Außenwänden der Bauwerke, an Balkonen, Einfriedungen, Pergolen, sowie Baulichkeiten in Leichtbauweise und ähnlichen Objekten. Davon ausgenommen sind künstlerisch gestaltete Ausleger, Haus- und Zunftzeichen u.ä.

(3)
Die Anbringung von Werbetafeln, Werbeaufschriften und zeichnerischen Dar-stellungen für bestimmte Erzeugnisse ist lediglich innerhalb von Auslagen-fenstern, bei gastgewerblichen Betrieben in begründeten Fällen auch neben der Geschäfts- und Betriebsaufschrift gestattet, so ferne damit ein spezielles Erzeugnis bezeichnet werden soll. Bei Tankstellen, Auto- und Reparaturwerk-stätten und Autohändlern können die von den jeweiligen Firmen festgelegten einheitlichen Identifikationen genehmigt werden, jedoch ist bezüglich Größe und Situierung auf das Ortsbild Rücksicht zu nehmen.

§ 12

Inkrafttreten

Dieser Bebauungsplan wird mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung in der Kärntner Landeszeitung rechtswirksam. Gleichzeitig tritt der textliche Bebauungsplan der Marktgemeinde Millstatt, Zahl: 031-3-textl. BBP/1999, in der Fassung vom 22.12.1999, außer Kraft.

Die Änderung (§ 9 Dachform, Absatz 1, letzter Satz) dieses Bebauungsplanes wird mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung in der Kärntner Landeszeitung rechtswirksam.

Die Ergänzungen (§ 5 Geschosszahlen, Absatz 6 und § 9 Dachform, Absatz 3) dieses Bebauungsplanes werden mit Ablauf des Tages Ihrer Kundmachung in der Kärntner Landeszeitung rechtswirksam.

Der Bürgermeister:

(Josef Pleikner)

ERLÄUTERUNGEN ZUR VERORDNUNG EINES TEXTLICHEN BEBAUUNGSPLANES

Zu § 1: Wirkungsbereich

Die Verordnung ist für alle als Bauland gewidmeten Flächen, mit Ausnahme jener Gebiete, für welche ein rechtskräftiger zeichnerischer Teilbebauungsplan, wirksam.

Zu § 2: Größe von Baugrundstücken

Für die Mindestgröße von Baugrundstücken sind in der Verordnung unterste Grenz-

werte angegeben, die nicht mehr unterschritten werden dürfen. Es wird jedoch als zielführend erachtet, die Größe der Grundstücke bei offener und halboffener Bebauung für Wohnhäuser mit etwa 500 bis 800 m2 anzustreben. Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird deshalb empfohlen, weil bei einer maximalen Ausnutzung eines Grundstückes für Wohnzwecke pro Wohnung oft vielfach nicht einmal 100 m2 Grünfläche übrig bleiben, wenn z.B. Mehrfamilienhäuser errichtet werden.

Eine Ausnahmeregelung soll für bereits geteilte Grundstücke bestehen, welche die Mindestgrößenordnung geringfügig unterschreiten bzw. für Bestandsgrundstücke in der geschlossenen Bebauungsweise, damit z.B. nach einem Gebäudeabbruch eine Wiedererrichtung möglich ist.

Grundsätzlich soll angestrebt werden, dass bei der Schaffung von Wohnraum einer verdichteten Verbauung der Vorrang gegeben wird, um den Baulandverbrauch in maßvollen Grenzen halten zu können.

Zu § 3: Bauliche Ausnutzung

Die bauliche Ausnutzung eines Grundstückes wird im textlichen Bebauungsplan mit der Geschossflächenzahl angegeben. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe der Brutto-Geschossflächen zur Grundstücksgröße. Die Brutto-Geschossflächen werden von Außenmauer zu Außenmauer gemessen. Das Ausmaß von Terrassen und Balkonen sowie Sonnenschutzdächern (Anlagen in Leichtbauweise udgl.) werden in die Berechnung nicht einbezogen.
Es ist selbstverständlich, dass Nutzungsfaktoren, wie sie in der Verordnung festgehalten sind, nicht voll in Rechnung gestellt werden können, wenn dadurch Abstellplätze für PKW`s fehlen sollten, die Baulinien überschritten werden müssten, oder die Grünanlagen im geforderten Ausmaß nicht errichtet werden können. Ein Überziehen der einzeln festgelegten Nutzungsfaktoren ist nicht möglich, weshalb Planungen für die einzelnen Grundstücke gut überlegt werden müssen.

Zu § 4: Bebauungsweise

(1)
Als offene Bebauungsweise wird jene bezeichnet, bei welcher ein Abstand zu

den Grundstücksgrenzen eingehalten wird.
(2)
Als halboffene Bebauung wird jene bezeichnet, bei welcher Gebäude an einer

Grundstücksgrenze zusammengebaut werden können.

Dadurch wird die Ausnutzung der Grundstücke verbessert. Baubewilligung

und Errichtung ist für beide Grundstücke anzustreben.

(3)
Als geschlossene Bebauungsweise wird jene bezeichnet, bei welcher Gebäude an zwei oder allenfalls drei Seiten an den Grundstücksgrenzen zusammengebaut werden.

Zu § 5: Geschosszahl

(1)
Im textlichen Bebauungsplan ist eine zweigeschossige Bauweise als untere Grenze vorgeschrieben.

(2)
Das Geschoss eines Gebäudes, welches auch nur an einer Seite oder in einem Teilbereich derselben über die Hälfte, mindestens jedoch 1,20 m, aus dem  Niveau des Geländes herausragt, oder Dachgeschosse mit einer Kniestockhöhe mehr als 1,20m, wird zur Gänze in der Geschosszahl mitgezählt.

(3)
Die Praxis hat ergeben, dass in bestimmten Ortsbereichen unter Rücksichtnahme auf die umliegenden Gebäude mit der Errichtung eines entsprechend steilen Daches (mind. 40 Grad) bei einem eingeschossigen Objekt ohne Kniestock eher dem Ortsbild Rechnung getragen werden kann, als bei Errichtung von 2 Geschossen mit einer flacheren Dachneigung.

Zu § 6: Ausmaß der Verkehrsflächen

Die Bereitstellung von PKW-Stellplätzen für die einzelnen Wohnungen, Fremdenzimmer, Geschäftsräume udgl., stellt ein dringendes Bedürfnis dar. Die in der Verordnung angegebenen Zahlen können ohnehin nur als Minimumwerte angesehen werden. In besonderen Fällen wird unter Umständen eine größere Zahl von PKW-Stellplätzen verlangt werden müssen (z.B. Versammlungs- und Veranstaltungssäle). 

Die in der Verordnung geforderte Anzahl von PKW-Stellplätzen gilt bei Errichtung von Neubauten sowie Zu- und Umbauten und bei Änderung des Verwendungszweckes, welche durch besondere Raumwidmungen eine Vermehrung von Parkplätzen bedingt. Die Größe pro PKW-Abstellfläche ist mit 2,50 x 5,00 m als unterste Grenze festzulegen.

Zu § 7: Baulinien

Als Baulinien werden jene Linien bezeichnet, welche durch Gebäude und bauliche Anlagen nicht überbaut werden dürfen. Wenn es zur Schaffung eines einheitlichen Straßenbildes oder Platzraumes erforderlich ist wird festgelegt, dass mit dem Gebäude an eine bestimmte Baulinie herangerückt werden muss (§ 25 Abs. 6 des Gemeindeplanungsgesetzes). Während in beiden Fällen die festgelegten Baulinien nicht überbaut werden dürfen, muss im zweiten Fall an die festgelegte Baulinie herangerückt werden. Im ersten Fall kann natürlich ein Gebäude auch mit Abstand zur festgelegten Baulinie errichtet werden, wenn damit keine Beeinträchtigung des Ortsbildes ausgelöst wird.

Mit dem Bundesstraßengesetz 1971 und dem Landesstraßengesetz 1991 in der jeweils geltenden Fassung bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die Bundes- und Landesstraßen im Freiland vor Anbauten besser geschützt werden müssen. In diesen Gesetzen ist festgelegt, dass außerhalb von Ortsgebieten für Bauten innerhalb der 15 m breiten Schutzzone eine Ausnahmebewilligung von der Bundes- oder Landesstraßenbehörde eingeholt werden muss. 

Die Abstände sind hierbei vom Böschungsfuß bzw. von der oberen Böschungskante bzw. in Ermangelung von Gräben und Böschungen von der äußeren Begrenzungslinie der Straßenbankette zu messen.

Der im § 7 Abs. (3) festgelegte Abstand soll bezwecken, dass Fahrzeuge vor der geschlossenen Garage und Einfahrtstoren ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Verkehrsfläche abgestellt werden können.

Zu § 8: Grünanlagen

Die Schaffung von Grünanlagen wird mit diesem textlichen Bebauungsplan bindend vorgeschrieben. Das in der Verordnung angeführte Ausmaß von 10% der Größe der einzelnen Baugrundstücke (Größe des Grundstückes siehe unter Größe von Baugrundstücken) stellt nur ein Minimum dar. Das Ausmaß soll jedoch allgemein größer angestrebt werden.

Zu § 9: Dachform

Die Festlegung von bestimmten Dachformen wird auf die Bereiche der geschlossenen Bebauungsweise eingeschränkt um das vorhandene, traditionelle Ortsbild zu erhalten.

In den übrigen Bereichen ist bei Planungen auf das vorhandene Ortsbild Rücksicht zu nehmen. 

Zu § 11: Farbe und Gestaltung der Fassaden

Die Bestimmungen zur Gestaltung der Fassaden sollen dazu beitragen, den Charakter der historischen Ortskerne durch Einschränkungen, vor allem im Hinblick auf Werbung und Hinweise, zu erhalten. 

